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Tarife ab der Tarifreform 2025 (Rechnungszins: 1,00 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge während der Aufschubdauer

Altersvorsorge Klassik

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

1,90 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Altersvorsorge Perspektive

2,9 abzüglich 

Rechnungszins
% p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus Beteiligung an Kostenüberschüssen 0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenvorsorge zu Perspektive

Kapital bei Tod

Jährlicher Überschussanteil 9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtige Versicherungen)

(Nach einer Beitragsfreistellung werden keine Überschüsse gegeben)

20,0 % p. a. der Risikoprämie (beitragspflichtige Versicherungen)

Hinterbliebenenrente

1,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Bausteine zum fondsgebundenen Tarif InvestFlex
4

Kapital bei Tod zur FRV

9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtig)

20,0 % p. a. der Risikopärmie (beitragsfrei)

Wertsicherungsbaustein zur InvestFlex (GKE)

Zinsüberschussanteil 1,90 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenrente zur InvestFlex

1,90 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

  die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen.

   Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den laufenden Überschussanteilen ergibt (Bonus), wird ein Rechnungszins von 0,25 % abgezogen.

   Bei Versicherungen, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen die Finanzierung des Garantiekapitals noch nicht 

   abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
3)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.
4)

 Fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2022: vgl. Geschäftsbericht der Allianz Lebensversicherungs-AG

Schlussüberschussanteil
3)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Sockelbetrag
3)

Zinsüberschussanteil 
2)

Schlussüberschussanteil
3)

Sockelbetrag
3)

Zinsüberschussanteil

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
3)

Monatlicher Überschussanteil

Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
3)

Sockelbetrag
3)

Zinsüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil



Tarife ab der Tarifreform 2025 (Rechnungszins: 1,00 %)

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

30 % p. a.

1,90 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

2,50 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

Jährlicher Zinsüberschussanteil 2,50 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge während der Rentenzahlung

Während der Rentenzahlung*

2,50 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

, * Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

1)
 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.

Zusatzrente*

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 1)

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2025 und 2026**

zu beitragsfreie Versicherungen

Jährlicher Überschussanteil

beitragspflichtige Versicherungen des maßgebenden Beitrags 

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*



Tarife ab der Tarifreform 2022-2024 (Rechnungszins: 0,25 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge während der Aufschubdauer

Altersvorsorge Klassik

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Altersvorsorge Perspektive

2,9 abzüglich 

Rechnungszins
% p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus Beteiligung an Kostenüberschüssen 0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenvorsorge zu Perspektive

Kapital bei Tod

Jährlicher Überschussanteil 9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtige Versicherungen)

(Nach einer Beitragsfreistellung werden keine Überschüsse gegeben)

20,0 % p. a. der Risikoprämie (beitragspflichtige Versicherungen)

Hinterbliebenenrente

2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Bausteine zum fondsgebundenen Tarif InvestFlex
4)

Kapital bei Tod zur FRV

9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtig)

20,0 % p. a. der Risikopärmie (beitragsfrei)

Wertsicherungsbaustein zur InvestFlex (GKE)

Zinsüberschussanteil 2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenrente zur InvestFlex

2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen.

   Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den laufenden Überschussanteilen ergibt (Bonus), wird ein Rechnungszins von 0,25 % abgezogen.

   Bei Versicherungen in der betrieblichen Altersvorsorge der Tarifreform 2022 als Beitragszusage mit Mindestleistung wird ein Rechnungszins in Höhe von 0,05 % p. a. abgezogen.

   Bei Versicherungen, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen die Finanzierung des Garantiekapitals noch nicht 

   abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
3)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.
4)

 Fondsgebundene Versicherungen bis 31.12.2022: vgl. Geschäftsbericht der Allianz Lebensversicherungs-AG

Sockelbetrag
3)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
2)

Schlussüberschussanteil
3)

Sockelbetrag
3)

Zinsüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
3)

Monatlicher Überschussanteil

Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
3)

Zinsüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
3)



Tarife ab der Tarifreform 2022-2024 (Rechnungszins: 0,25 %)

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

30 % p. a.

2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

3,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

Jährlicher Zinsüberschussanteil 3,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge während der Rentenzahlung

Während der Rentenzahlung*

3,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

1)
 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.

Jährlicher Überschussanteil

beitragspflichtige Versicherungen des maßgebenden Beitrags 

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

zu beitragsfreie Versicherungen

Zusatzrente*

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 1)

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**



Tarife ab der Tarifreform 2017-2021 (Rechnungszins: 0,90 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge während der Aufschubdauer

Altersvorsorge Klassik

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

2,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 %)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Altersvorsorge Perspektive

2,9 abzüglich 

Rechnungszins
% p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus Beteiligung an Kostenüberschüssen 0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a.  Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a.  Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

% p. a. zu Tarifen bis zur Tarifreform 2019

in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenvorsorge zu Perspektive

Kapital bei Tod

Jährlicher Überschussanteil 9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtige Versicherungen)

(Nach einer Beitragsfreistellung werden keine Überschüsse gegeben)

20,0 % p. a. der Risikoprämie (beitragspflichtige Versicherungen)

Hinterbliebenenrente

2,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Während der Rentenzahlung

2,60 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

26,0 % p. a.

2,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Schlussüberschussanteil
4) 0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

2,60 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

Jährlicher Zinsüberschussanteil 2,60 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

  die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Zu Tarifen gegen Einmalbeitrag ab 07/18 gilt:
  Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen. 

  Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den jährlichen Überschussanteilen ergibt (Bonus), wird beim Tarif St(BV)RSKU2 gegen Einmalbeitrag 

  und bei Tarifen für den internen Versorgungsausgleich ein Rechnungszins in Höhe von 0,05 % und beim Tarif (BV)RSKU2 gegen Einmalbeitrag 0,15 % abgezogen.

  Zu Tarifen gegen Einmalbeitrag bis einschliesslich 06.2018 und die restlichen Tarife, außer den Tarifen gegen Einmalbeitrag ab 07.2018, gilt:

  Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen.

  Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den jährlichen Überschussanteilen ergibt (Bonus), wird ein Rechnungszins in Höhe von 0,05 % abgezogen.
3)

 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.
4)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Sockelbetrag
4)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
4)

des maßgebenden Beitrags 

Zinsüberschussanteil 
2)

Schlussüberschussanteil
4)

Sockelbetrag
4)

Zusatzrente*

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 3)

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

Jährlicher Überschussanteil

beitragspflichtige Versicherungen

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

Zinsüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
4)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Sockelbetrag
4)

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*

zu beitragsfreie Versicherungen

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**



Tarife ab der Tarifreform 2015-2016 (Rechnungszins: 1,25 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer (Klassik)

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

1,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Während der Aufschubdauer (Perspektive)

2,9 abzüglich 

Rechnungszins
% p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus Beteiligung an Kostenüberschüssen 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

Zusatzüberschussanteil aus modifiziertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 %-Punkte p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Hinterbliebenenvorsorge zu Perspektive

Kapital bei Tod

Jährlicher Überschussanteil 9,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags (beitragspflichtige Versicherungen)

(Nach einer Beitragsfreistellung werden keine Überschüsse gegeben)

20,0 % p. a. der Risikoprämie (beitragspflichtige Versicherungen)

Während der Rentenzahlung

2,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a.

1,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Schlussüberschussanteil
4) 0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

2,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

Jährlicher Zinsüberschussanteil 2,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a gesetzt.
2)

 Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen. 
   Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den jährlichen Überschussanteilen ergibt (Bonus) wird ein Rechnungszins in Höhe von 0,1 % p. a. abgezogen.

   Bei Versicherungen, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen die Finanzierung des Garantiekapitals noch nicht 

   abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
3)

 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.
4)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Zusatzrente*

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 3)

beitragspflichtige Versicherungen

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2016**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2015**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

Sockelbetrag
4)

Zinsüberschussanteil 
2)

Schlussüberschussanteil
4)

Sockelbetrag
4)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
4)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

zu beitragsfreie Versicherungen

Jährlicher Überschussanteil

des maßgebenden Beitrags 

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*



Tarife ab der Tarifreform 2012-2014 (Rechnungszins: 1,75 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer (Klassik)

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags
(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

1,15 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)
(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)
(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Während der Aufschubdauer (Perspektive)

2,9 abzüglich 

Rechnungszins
% p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Zusatzüberschussanteil aus Beteiligung an Kostenüberschüssen 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

Zusatzüberschussanteil aus verändertem Garantieniveau 0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,3 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(darin enthalten sind 0,2 % p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

0,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)
(darin enthalten sind 0,2 % p. a. Schlussüberschussbeteiligung aus verändertem Garantieniveau)

% p. a. in Höhe eines jährlichen Überschussanteils für das letzte Jahr der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Während der Rentenzahlung

1,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

0,3 % p. a. der maßgebenden Rente

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a.

18,0 % p. a.

1,15 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Schlussüberschussanteil
4) 0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

1,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

Jährlicher Zinsüberschussanteil 1,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Für den Baustein Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss wird der für die Berechnung des Rückkaufswerts relevante Rechnungszins abgezogen. 
   Für den Teil des Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den jährlichen Überschussanteilen ergibt (Bonus) wird ein Rechnungszins in Höhe von 0,1 % p. a. abgezogen.

   Bei Versicherungen, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen die Finanzierung des Garantiekapitals noch nicht 

   abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
3)

 Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind die in Abhängigkeit vom Tarif unten genannten Sterbetafel, eine Verzinsung von 3,5 % p. a.
   und der in der Tabelle angegebene Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.        

  Relevante Sterbetafel:

  AZ 2012 RÜ U

  AZ 2012 RÜ MU

  AZ2008RÜ

  AZUNI2008RÜ
4)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
4)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

des maßgebenden Beitrags bei Frauen (bis Tarifreform 2012)

jährliche Rentenerhöhung (bis 2012**)

des maßgebenden Beitrags bei Männern/Unisex

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2016**

Jährlicher Überschussanteil

beitragspflichtige Versicherungen

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2015**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

zu beitragsfreie Versicherungen

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*

Sockelbetrag
4)

Zusatzrente*

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 3)

Zinsüberschussanteil 
2)

Schlussüberschussanteil
4)

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2013 und 2014**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

Sockelbetrag
4)

Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes bei Abschluss bis 30.04.2012

Tarife bei Abschluss bis 30.04.2012 (keine Rentenversicherungen im Rahmen des 

Tarife bei Abschluss zwischen 01.05.2012 und 20.12.2012

Tarife bei Abschluss ab 21.12.2012 

Tarif:



Tarife ab der Tarifreform 2009-2011 (Rechnungszins: 2,25 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer

5,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Männer und Frauen

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

0,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Während der Rentenzahlung

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

0,3 % p. a. der maßgebenden Rente

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Männern

18,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Frauen

0,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p.a. gesetzt.
2)

 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.

 Davon abweichend wird für Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes die Sterbetafel AZUNI2008RÜ angewendet.
3)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Jährlicher Überschussanteil

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2016**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2015**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

Jährlicher Zinsüberschussanteil

zu beitragsfreie Versicherungen

beitragspflichtige Versicherungen

beitragsfreie Versicherungen

Während der Rentenzahlung*

Schlussüberschussanteil
3)

jährliche Rentenerhöhung (bis 2012**)

jährl. Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2013 bis 2014**

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 2)

Sockelbetrag
3)

Zusatzrente*

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)



Tarife ab der Tarifreform 2007 und 2008 (Rechnungszins: 2,25 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer

12,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Männer

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

10,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Frauen

(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

0,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen); TR 2007: ab einem Garantiekapital 

von 40.000 € (nicht für Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbliebenenvorsorge: 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

% p. a. in Höhe des jährlichen Überschussanteils des letzten Jahres der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Während der Rentenzahlung

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

0,30 % p. a. der maßgebenden Rente

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Männern

18,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Frauen

0,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

4,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bis einschließlich Tarifreform 2007

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags ab Tarifreform 2008

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Grundlagen für die vertragsindividuelle Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind: 

- die Sterbetafel DAV94R (Rentenbeginne bis 2005) bzw. AZ2008RÜ (Rentenbeginne ab 2006) bzw. AZ2012RÜ (bei Verwendung von Unisex-Sterbetafeln)

- eine Verzinsung von 3,4% (Rentenbeginne bis 2005) bzw. 3,5% (Rentenbeginne ab 2006)

- sowie der Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.

 Davon abweichend wird für Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes die Sterbetafel AZUNI2008RÜ angewendet.
3)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

zu beitragsfreie Versicherungen

Jährlicher Zinsüberschussanteil

Während der Rentenzahlung*

beitragspflichtige Versicherungen

beitragsfreie Versicherungen

Schlussüberschussanteil

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 2)

Jährlicher Überschussanteil

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2016**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2015**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2013 und 2014**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

jährliche Rentenerhöhung (bis 2012**)

Sockelbetrag
3)

Zusatzrente*

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil



Tarife ab der Tarifreform 2004 und 2006 (Rechnungszins: 2,75 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Männer
(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Frauen
(nicht für Baustein Hinterbliebenenrente)

0,15 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 Promille des maßgebenden Beitrags ab einem Garantiekapital (beitragspflichtige Versicherungen)

von 50.000 € (für Baustein Hinterbliebenenrente ab jährl. 2.000 € Garantierente)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbleibenenvorsorge: 1,1 % p. a.)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)
(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Hinterbleibenenvorsorge: 1,1 % p. a.)

% p. a. in Höhe des jährlichen Überschussanteils des letzten Jahres der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

Während der Rentenzahlung

0,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

0,3 % p. a. der maßgebenden Rente

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.. Für Versicherungen mit Rentenbeginn ab 01.2006, die sich 

noch im Angleichszeitraum (der Zeitraum, in dem aufgrund der höheren Lebenserwartung eine verlängerte Renten-

zahlung finanziert wird) befinden, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Männern

18,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Frauen

0,15 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

4,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

0,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

0,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Bei Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes, bei denen vom vereinbarten Vertragsablauf abgewichen wurde (z. B. Beitragsfreistellung) und bei denen 

   die Finanzierung der garantierten Mindest[versicherungs]leistung noch nicht abgeschlossen ist, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.
2)

 Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind die in Abhängigkeit vom Tarif unten genannte Sterbetafeln, eine Verzinsung von 3,5 % p. a.

   und der in der Tabelle angegebene Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.                

   Davon abweichend wird bei Versicherungen mit Vertragsbeginn vor Januar 2005 und Rentenbeginn vor Januar 2006 eine Verzinsung von 3,4 % p. a. bzw. 3,5 % p. a. angewendet.

Relevante Sterbetafel:

  AZ2008RÜ

  AZUNI2008RÜ

  AZUNI2008RÜ05

  DAV94R[*]

[*] Bei Versicherungen mit Rentenbeginn ab Januar 2006 wird die Sterbetafel AZ2008RÜ angewendet.
3)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Tarif:

Tarifreform 2005 (keine Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes)

Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes bei Abschluss im Geschäftsjahr 2006

Rentenversicherungen im Rahmen des Altersvermögensgesetzes bei Abschluss im Geschäftsjahr 2005

Tarifreform 2004

zu beitragsfreie Versicherungen

Jährlicher Zinsüberschussanteil

Während der Rentenzahlung*

beitragspflichtige Versicherungen

beitragsfreie Versicherungen

Schlussüberschussanteil

Jährlicher Überschussanteil

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2016**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2015**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2020**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2021 und 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2024, 2025 und 2026**

jährl. Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2013 und 2014**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginne in 2023**

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil 
1)

Sockelbetrag
3)

Zusatzrente*

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
3)

Wachsende Überschussrente

sofortige Überschussrente
 2)

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil

jährliche Rentenerhöhung (bis 2012**)



Tarife ab der Tarifreform 1.7.2000 (Rechnungszins: 3,25 %)

Bausteine zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge

Während der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Männer

(nicht Baustein Hinterbliebenenrente)

0,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags für Frauen

(nicht Baustein Hinterbliebenenrente)

0,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,0 Promille des maßgebenden Beitrags ab einem Garantiekapital (beitragspflichtige Versicherungen)

von 50.000 € (für Baustein Hinterbliebenenrente ab jährl. 2.000 € Garantierente)

1,1 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

0,7 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

(Bei vereinbarter Kapitalzahlung: Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

(Bei Überschussverwendungsart Erlebensfallbonus Erhöhung um 0,10 %-Punkte)

% p. a. in Höhe des jährlichen Überschussanteils des letzten Jahres der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragspflichtige Versicherungen)

(nicht für beitragspflichtige Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge)

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals (beitragsfreie Versicherungen)

Während der Rentenzahlung

0,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

% p. a. abhängig vom Alter bei Rentenbeginn

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

0,30 % p. a. der maßgebenden Rente

0,55 % p. a. der maßgebenden Rente

0,85 % p. a. der maßgebenden Rente

1,15 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

1,30 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,50 % p. a. der maßgebenden Rente

1,35 % p. a. der maßgebenden Rente

1,00 % p. a. der maßgebenden Rente

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.. Für Versicherungen mit Rentenbeginn ab 01.2006,

die sich noch im Angleichszeitraum (der Zeitraum, in dem aufgrund der höheren Lebenserwartung 

eine verlängerte Rentenzahlung finanziert wird) befinden, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Risikolebensversicherung

47,0 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme bei Männern

45,0 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme bei Frauen

32,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Männern

31,0 % p. a. der maßgebenden Beitrags bei Frauen

Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge
(in Ergänzung des Bausteins zur Altersvorsorge)

23,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Männern

18,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags bei Frauen

0,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

4,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

0,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals als jährliche Rentenerhöhung

* Enthält einen Anteil an der Bewertungsreserve i.H.v. 0,09 % p. a.

Unfallzusatzversicherung

0,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1)
 Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind die Sterbetafel AZ2008RÜ, eine Verzinsung von 3,5 % p. a.

   und der in der Tabelle angegebene Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.           

   Davon abweichend wird für Versicherungen mit Rentenbeginn vor Januar 2006 die Sterbetafel DAV94R und eine Verzinsung von 3,4 % p. a. angewendet.
2)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Jährlicher Zinsüberschussanteil

Wachsende Überschussrente

sofortige einmalige Rentenerhöhung
1)

Jährlicher Überschussanteil

Bonus

Rentenbeginn in 2015**

zu beitragsfreie Versicherungen

Rentenbeginn in 2016**

jährliche Rentenerhöhung

Schlussüberschussanteil

Während der Rentenzahlung*

bei Rentenzahlung

beitragsfreie Versicherungen

Rentenbeginn in 2024, 2025 und 2026**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2022**

jährliche Rentenerhöhung

Jährlicher Überschussanteil

Verrechnung

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
2)

Sockelbetrag
2)

Rentenbeginn in 2013 und 2014**

jährliche Rentenerhöhung

Zusatzrente*

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn bis 2012**

beitragspflichtige Versicherungen

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2020**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2021**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2017 und 2018**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2019**

jährliche Rentenerhöhung

Rentenbeginn in 2023**

jährliche Rentenerhöhung

Zusätzlicher Schlussüberschussanteil



Tarife vor Tarifreform 1.7.2000

Kapitalversicherungen

ab 1.1.1995 eingeführte Tarife (Rechnungszins 4,0 %)

0,0 % p. a. des maßgebenden jährlichen Risikobeitrags

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals Bonus

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme für Männer (beitragspflichtige Versicherungen)

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme für Frauen (beitragspflichtige Versicherungen)

7,4 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragspflichtige Versicherungen)

4,7 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragsfreie Versicherungen)

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragspflichtig)

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragsfrei)

vor 1.1.1995 eingeführte Tarife (Rechnungszins 3,5 %)

0,0 % p. a. des maßgebenden jährlichen Risikobeitrags

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals Bonus

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragspflichtige Versicherungen)

7,4 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragspflichtige Versicherungen)

4,7 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragsfreie Versicherungen)

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragspflichtig)

0,0 ‰ p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (beitragsfrei)

Rentenversicherungen

Versicherungsabschluss ab 1.10.1997 und vor 1.7.2000 (Rechnungszins 4,0 %)

Während der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

3,6 % p. a. der maßgebenden Rente (beitragspflichtige Versicherungen)

2,6 % p. a. der maßgebenden Rente (beitragsfreie Versicherungen)

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente (beitragsfreie Versicherungen)

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente (beitragspflichtige Versicherungen)

% p. a. Erhöhung der maßgebenden Rente

* Für Versicherungen mit Rentenbeginn ab 01.2006, die sich noch im Angleichszeitraum (der Zeitraum, in dem aufgrund der höheren

 Lebenserwartung eine verlängerte Rentenzahlung finanziert wird) befinden, wird der Satz auf 0 % p. a. gesetzt.

Renten, die sich am 01.01.2002 bereits im Rentenbezug befanden:

Sofortige einmalige Rentenerhöhung 

bei vorschüssiger Rentenzahlung 1,85 % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags

bei nachschüssiger Rentenzahlung 1,90 % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags

Jährliche Rentenerhöhung 0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

Renten mit Rentenbeginn in 2002:

Sofortige einmalige Rentenerhöhung 

bei vorschüssiger Rentenzahlung 0,65 % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags

bei nachschüssiger Rentenzahlung 0,70 % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags

Jährliche Rentenerhöhung 0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

Renten mit Rentenbeginn zwischen 2003 bis 2005:

Sofortige einmalige Rentenerhöhung 0,0 % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags

Jährliche Rentenerhöhung 0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

Renten mit Rentenbeginn ab 2006:

Sofortige einmalige Rentenerhöhung % p. a. des maßgebenden Bruttoeinmalbetrags (vertragsindividuell)

Jährliche Rentenerhöhung* 0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

* Für Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche 

beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt

1)
 Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind die Sterbetafel AZ2008RÜ, eine Verzinsung von 3,5 % p. a.

   und der in der Tabelle angegebene Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.           

   Davon abweichend wird für Versicherungen mit Rentenbeginn vor Januar 2006 die Sterbetafel DAV94R und eine Verzinsung von 3,4 % p. a. angewendet.
2)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil und Sockelbetrag i.H.v. 4,0 % p. a.

Sockelbetrag
2)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil

Zinsüberschussanteil Bonus

Schlussüberschussanteil
2)

Zinsüberschussanteil Bonus

Zusatzüberschussanteil

Schlussüberschussanteil
2)

Sockelbetrag
2)

Grundüberschussanteil

Zinsüberschussanteil

Zusatzüberschussanteil

Wachsende  Überschussrente
1) 

Zinsgewinn

Schlussüberschussanteil
2)

Sockelbetrag
2)

Zusatzrente*

Während der Rentenzahlung



Tarife vor Tarifreform 1.7.2000

Versicherungsabschluss ab 1.9.1993 und vor 1.10.1997 (Rechnungszins 3,5 %)

Während der Aufschubdauer

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

Während der Rentenzahlung

Renten mit Beginn vor 2006:

Jährlicher Gewinn 0,0 % p. a. der laufenden Rente

Renten mit Beginn ab 2006:

Renten mit Rentenbeginn ab 2006 werden auf neue Rechnungsgrundlagen umgestellt (Rechnungszins 4%, Tafel DAV04R).

Es gilt der entsprechende Satz und die Regelung der 97er-Renten.

0,0 % p. a. Die jeweilige Höhe der Rente kann dem Rentenmitteilungsschreiben entnommen werden

** Bei Versicherungen, bei denen auf Basis des angegebenen Satzes für die jährliche

Erhöhung der Gesamtrente keine zusätzliche beitragsfreie Rente finanzierbar ist, wird die

Erhöhung der Gesamtrente vertragsindividuell ermittelt.

Leib- und Pensionsversicherungen vor dem 1.9.1993

Während der Beitragszahlung

0,0 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

0,0 % p. a. der maßgebenden Rente

Während der Rentenzahlung

Renten mit Beginn vor 2006:

Jährlicher Gewinn 0,0 % p. a. der laufenden Rente

Renten mit Beginn ab 2006:

Renten mit Rentenbeginn ab 2006 werden auf neue Rechnungsgrundlagen umgestellt (Rechnungszins 4%, Tafel DAV04R).

Es gilt der entsprechende Satz und die Regelung der 97er-Renten.

 

Risikolebensversicherungen (Sofort-Gewinnbeteiligung)  

ab 1.1.1995 eingeführte Tarife (Rechnungszins 4,0 %)

50,0 % p. a. der Versicherungssumme

35,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

bei verzinslicher Ansammlung 2,9 % p. a. des Guthabens

vor 1.1.1995 eingeführte Tarife (Rechnungszins 3,5 %)

67,0 % p. a. der Versicherungssumme

40,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

bei verzinslicher Ansammlung 3,5 % p. a. des Guthabens

1)
 Grundlagen für die Berechnung der zusätzlichen beitragsfreien Rente sind die Sterbetafel AZ2008RÜ, eine Verzinsung von 3,5 % p. a.

   und der in der Tabelle angegebene Satz für die jährliche Erhöhung der Gesamtrente.           

   Davon abweichend wird für Versicherungen mit Rentenbeginn vor Januar 2006 die Sterbetafel DAV94R und eine Verzinsung von 3,4 % p. a. angewendet.
2)

 Verzinsung Schlussüberschussanteil i.H.v. 4,0 % p. a.

Zinsgewinn

jährliche Rentenerhöhung**

Schlussgewinn

Zusatzrente

Wachsende  Überschussrente
1) 

bei Verrechnung

Jährlicher Überschussanteil

bei Verrechnung

Jährlicher Überschussanteil

bei Bonus

bei Bonus

Zusatzrente

Zinsgewinn

Schlussgewinn



Tarife vor Tarifreform 1.7.2000
(Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung; Unfall-Zusatzversicherung)

Während der Beitragszahlung

Kapitalversicherungen mit Vertragsabschluss

ab dem 10.10.1990 und Rentenversicherungen

mit Vertragsabschluss ab dem 1.9.1993

Jährl Gewinn 10,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Schlussgewinn 11,3 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Kapitalversicherungen mit Vertragsabschluss

vor dem 10.10.1990

Schlussgewinn 23,0 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Beitragsfreie Versicherungen

Kapitalversicherungen nach zum 1.1.1995

eingeführten Tarifen und Rentenversicherungen

nach zum 1.10.1997 eingeführten Tarifen

0,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Kapitalversicherungen nach vom 1.9.1992 bis 31.12.1994

geltendem Tarif und Rentenversicherungen

mit Vertragsabschluss ab dem 1.9.1993 bis 30.09.1997

0,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Kapitalversicherungen nach vor dem 1.9.1992

geltendem Tarif

0,00 % p. a. der bisherigen Anwartschaft

Während der Rentenzahlung

Kapitalversicherungen nach zum 1.1.1995

eingeführten Tarifen und Rentenversicherungen

nach zum 1.10.1997 eingeführten Tarifen

0,00 % p. a. der laufenden Rente

Andere Tarife

Erhöhung der laufenden Berufsunfähigkeitsrente* 0,00 % p. a. der bisherigen Rente

Unfallzusatzversicherung

Beitragsfrei

Zinsgewinn (% des Deckungskapitals der Unfall-Zusatzversicherung) analog zu den entsprechenden Kapitalversicherungen und 

zu den entsprechenden Rentenversicherungen 1993 bis 1997 sowie ab 01.10.1997

Jährl Gewinn

Jährl Gewinn

Jährl. Gewinn

Jährl Gewinn*



Ab der Tarifreform 2000: Arbeitskraftsicherung und Pflege(zusatz)vorsorge 

Arbeitskraftsicherung

Jährlicher Überschussanteil

Tarifreform 2005 Berufsgruppen 1-7: 13 / 8 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Berufsgruppe 8: 18 / 13 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Tarifreform 2007 bis 06/2009: 13 / 8 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

ab 07/2009 bis Tarifreform 2012 (Bisex): 23 / 18 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

ab Tarifreform 2013 (Unisex): siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Tarifreform 2005 Berufsgruppen 1-7: 15 / 9 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Berufsgruppe 8: 22 / 15 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Tarifreform 2007 bis 06/2009: 15 / 9 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

ab 07/2009 bis Tarifreform 2012 (Bisex): 30 / 23 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

ab Tarifreform 2013 (Unisex): siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Schlussüberschuss siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Während der Rentenzahlung siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Jährlicher Überschussanteil

bis Tarifreform 2005 Berufsgruppen 1-7: 23 / 18 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Berufsgruppe 8: 28 / 23 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

bis Tarifreform 2005 Berufsgruppen 1-7: 30 / 22 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Berufsgruppe 8: 39 / 30 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

ab Tarifreform 2007: siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Schlussüberschuss siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Während der Rentenzahlung siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Jährlicher Überschussanteil

20 % p. a. des maßgebenden Beitrags

25 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme 

siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Schlussüberschuss Als Baustein zur Risikolebensversicherung und zur selbstständigen Berufsunfähigkeitsvorsorge: keiner

Sonst: siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

PflegeRente Klassik

Tarifreform 2011: 0,65 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

1,15 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

1,65 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

2,00 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

2,65 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

ab Tarifreform 2025: 1,9 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

Für den Erhöhungsbetrag 50 % p. a. des Risikobeitrags

Schlussüberschuss 2026 0,55 % p. a. des gesamten Deckungskapitals

Für die Todesfallleistung

Tarifreform 2011: 0,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,15 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

2,00 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

2,65 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

ab Tarifreform 2025: 1,9 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Jährliche Rentenerhöhung

Tarifreform 2011: 1,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

1,75 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

2,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

2,60 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

3,25 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

ab Tarifreform 2025: 2,50 % p. a. des maßgebenden Deckungskapitals

Schlussüberschuss 2026 0,55 % p. a. des Deckungskapitals für die Todesfallleistung

Ansammlungszins für Schlussüberschuss: siehe Bausteine zur Altersvorsorge Klassik

Schlussüberschuss vor 2026 

Pflegezusatzversicherung

Bis Tarifreform 2016: 23 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Tarifreform 2017 bis 2021: 26 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Tarifreform 2022 bis 2024: 36 % p. a. des maßgebenden Beitrags

ab Tarifreform 2025: 26 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Bis Tarifreform 2016: 35 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

Tarifreform 2017 bis 2021: 40 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

Tarifreform 2022 bis 2024: 55 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

ab Tarifreform 2025: 40 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

Restliche Überschusskomponenten siehe Bausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Tarifreform 2015 - 2016:

Tarifreform 2017 - 2021:

Tarifreform 2022 - 2024:

Während der Rentenzahlung

Tarifreform 2012 - 2014:

Beitragsfrei

Tarifreform 2022 - 2024:

unverändert

Jährlicher Überschussanteil

Berufsunfähigkeitsvorsorge zur Risikolebensversicherung

Tarifreform 2015 - 2016:

Tarifreform 2017 - 2021:

Tarifreform 2022 - 2024:

Tarifreform 2012 - 2014:

Tarifreform 2015 - 2016:

Kapital bei Erwerbsunfähigkeit

Beitragspflichtig:

Beitragsfrei

Vor der Rentenzahlung

Tarifreform 2017 - 2021:

Tarifreform 2012 - 2014:

Selbstständige Berufsunfähigkeitsvorsorge

Beitragspflichtig: 

keine Überschüsse

Ergänzende Berufsunfähigkeitsvorsorge

Beitragspflichtig: 

Beitragsfrei



Ab der Tarifreform 2000: Risiko-Lebensversicherung (Plus) und Beitragsrückgewährpolice

Risiko-Lebensversicherung (Plus)

Tarifreform 2000: 36 / 31 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Tarifreform 2004: 20 / 17 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Tarifreform 2005 (Einmalbeitrag): 20 / 17 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Tarifreform 2005 (laufenden Beitrag): 28 / 22 % p. a. des maßgebenden Beitrags Männer / Frauen

Tarifreform 2007, Tarifreform 2008: 30 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

Tarifreform 2009: 18 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

07/2014-12/2014: 30 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

01/2015-12/2016: 32,5 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

01/2017-06/2019: 35 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

07/2019-12/2021: 33 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

01/2022-12/2024: 40 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

ab 01/2025 38 % p. a. des maßgebenden Beitrags (Männer u. Frauen)

Tarifreform 2000: 56 / 45 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Tarifreform 2004: 25 / 20 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Tarifreform 2005 (Einmalbeitrag): 25 / 20 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Tarifreform 2005 (laufenden Beitrag): 39 / 28 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme Männer / Frauen

Tarifreform 2007, Tarifreform 2008: 43 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

Tarifreform 2009: 22 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

07/2014-12/2014: 50 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

01/2015-12/2016: 56 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

01/2017-06/2019: 60 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

07/2019-12/2021: 57 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

01/2022-12/2024: 75 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

ab 01/2025 66 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme (Männer u. Frauen)

Beitragsrückgewährpolice

Tarifreform 2005: 5 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Tarifreform 2007, Tarifreform 2008: 10 % p. a. des maßgebenden Beitrags

ab Tarifreform 2009: 5 % p. a. des maßgebenden Beitrags

Tarifreform 2005: 5,3 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

Tarifreform 2007, Tarifreform 2008: 11 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

ab Tarifreform 2009: 5,3 % p. a. der maßgebenden Versicherungssumme

Jährlicher Überschussanteil:

Jährlicher Überschussanteil:

Jährlicher Überschussanteil:



Tarife der Presse-Pensionskasse

Es gelten die Überschussanteilsätze der Allianz Pensionskasse (APK)

Vergleiche Geschäftsbericht der Allianz Pensionskasse 


